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Zuschlag zum RLV und auf die Konsiliarpauschale 
in Berufsausübungsgemeinschaften
In diesen Tagen werden die meisten niedergelassenen Radiologen die Zuwei-
sungsbescheide für das Regelleistungsvolumen (RLV) des Quartals 3/2009 
erhalten haben. Für das Quartal 3/2009 werden erstmals die neuen Zuschlä-
ge auf das RLV für Berufsausübungsgemeinschaften und Praxen mit ange-
stellten Ärzten berücksichtigt (siehe auch Nr. 6/2009). Nachfolgend gehen wir 
auf Besonderheiten im Zusammenhang mit dieser Zuschlagsregelung ein.

Höhe der Zuschläge auf das RLV 
je weiterem Arzt

Nach dem Beschluss des Bewer-
tungsausschusses vom 20. April 
2009 wird das RLV für Berufsaus-
übungsgemeinschaften und Praxen 
mit angestellten Ärzten wie folgt 
erhöht:

Fach- und schwerpunktgleiche •	
Berufsausübungsgemeinschaf-
ten und Praxen mit angestellten 
Ärzten der gleichen Arztgruppe 
erhalten einen Zuschlag auf das 
RLV in Höhe von 10 Prozent.

Fach- und schwerpunktüber-•	
greifende Berufsausübungs
gemeinschaften und Praxen 
mit angestellten Ärzten anderer 
Arztgruppen bzw. Schwerpunkte 
erhalten einen Zuschlag von 5 Pro-
zent je Arztgruppe bzw. Schwer-
punkt für maximal sechs Arztgrup-
pen bzw. Schwerpunkte, für jede 
weitere Arztgruppe bzw. Schwer-
punkt von 2,5 Prozent, insgesamt 
jedoch höchstens 40 Prozent.

Zuordnung nach EBM entschei-
dend für die Höhe des Zuschlags

Entscheidend für die Höhe des 
Zuschlags ist jedoch nicht die 
Zuordnung der Ärzte zu den jewei-
ligen RLV-Arztgruppen. Vielmehr ist 
maßgeblich, welcher Arztgruppe im 
Sinne des EBM die Ärzte zugeord-
net werden, welche Versicherten-, 
Grund- bzw. Konsiliarpauschale die 
jeweiligen Ärzte abrechnen können.

Errechnung des Zuschlags in fach-
übergreifenden Kooperationen

Besteht eine Gemeinschaftspraxis 
zum Beispiel aus einem Nuklear-
mediziner, einem Radiologen mit 
CT- und MRT-Genehmigung und 
einem Radiologen nur mit CT-
Genehmigung, handelt sich dabei 
um eine fachübergreifende Berufs-
ausübungsgemeinschaft. Da die KV 
für Radiologen mit CT- und MRT-
Genehmigung und Radiologen nur 
mit CT-Genehmigung jeweils eigene 
RLV-Arztgruppen gebildet hat, erhält 
die Praxis drei unterschiedliche RLV 

auf der Basis der Fallzahlanteile 
dieser Ärzte des Quartals 3/2008. 
Das RLV aller Ärzte dieser Be-
rufsausübungsgemeinschaft wird 
jedoch nur um 10 Prozent (zwei 
Arztgruppen mit jeweils 5 Prozent 
Zuschlag) erhöht, da der Radiologe 
mit CT- und MRT-Genehmigung und 
der Radiologe mit CT-Genehmigung 
als eine Arztgruppe im Sinne des 
EBM gelten; beide Ärzte rechnen 
nämlich ihre Konsiliarpauschale aus 
dem Kapitel 24 des EBM ab.

Umstritten: Zuschlag bei  
Jobsharing-Praxen

Einige KVen – zum Beispiel Schles-
wig Holstein – vertreten die Auf-
fassung, dass bei der Zuschlags
regelung nur Ärzte berücksichtigt 
werden können, die den Leistungs-
beschränkungen nach den Bedarfs-
planungs-Richtlinien (Jobsharing) 
nicht unterliegen. Somit wird also 
in einer radiologischen Praxis der 
Jobsharing-Partner nicht berücksich-
tigt und die Praxis erhält folglich für 
ihn keinen Zuschlag auf das RLV.
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Nach unserer Auffassung ist dem 
Beschluss des Bewertungsaus-
schusses eine solche Einschrän-
kung auf Ärzte, die den Leistungs-
beschränkungen nicht unterliegen, 
nicht zu entnehmen. Mit diesem 
Aufschlag sollen nämlich Nachteile 
im Vergleich zu fachgleichen Praxis-
gemeinschaften, in denen jeder Arzt 
entsprechend seiner Fallzahl ein 
RLV erhält, ausgeglichen werden. 
Entscheidend für die Gewährung 
eines solchen Zuschlags ist allein, 
dass in der Praxis mindestens 
zwei fachgleiche Ärzte tätig sind. 
Diese erhalten auch bei Behand-
lung eines Patienten durch beide 
Ärzte für diesen Behandlungsfall 
nämlich nur ein RLV zugewiesen. 
Hätte der Bewertungsausschuss 
Praxen, in denen Ärzte (zugelassen 
oder angestellt) im Rahmen des 
Jobsharing tätig sind, von diesem 
Zuschlag ausschließen wollen, hätte 
er dies – wie in früherer Zeit – auch 
zum Ausdruck gebracht. Folglich 
müsste das RLV einer aus einem 
Radiologen und einem fachgleichen 
Jobsharing-Partner bestehenden 
Praxis um einen Zuschlag in Höhe 
von 10 Prozent erhöht werden.

In diesem Zusammenhang sei 
angemerkt, dass seit dem 1. Januar 
2009 die Ziffer 5.1 der Allgemeinen 
Bestimmungen eine vergleichbare 
Zuschlagsregelung enthält: „In arzt-
gruppen- und schwerpunktgleichen 
(Teil-)Berufsausübungsgemeinschaf-
ten oder Arztpraxen mit angestell-
ten Ärzten derselben Arztgruppe/
desselben Schwerpunktes erfolgt 
ein Aufschlag in Höhe von 10 Pro-
zent auf die jeweiligen Versicher-
ten-, Grund- oder Konsiliarpauscha-
len.“ Nach obiger Argumentation ist 
dieser Zuschlag auf die Konsiliar-
pauschale auch einer radiologischen 
Praxis mit einem im Rahmen des 
Jobsharings angestellten Radio
logen zu gewähren.

Zulassungsrecht

Sonderbedarfszulassung im Schwerpunktgebiet 
Kinderradiologie: BSG setzt hohe Hürden
von RA Dr. Peter Wigge, FA für Medizinrecht, Münster, www.ra-wigge.de

Das Bundessozialgericht (BSG) hat in einem Urteil vom 5. November 2008 
(Az: B 6 KA 56/07 R) zu den Anforderungen an die Ermittlung der Zulassungs-
gremien zu einem besonderen Versorgungsbedarf in einem Planungsbereich, 
der wegen Überversorgung für Neuzulassungen gesperrt ist, Stellung ge-
nommen. Dabei hat das BSG – entgegen der Vorinstanzen – entschieden, 
dass die berufsrechtliche Einführung einer neuen Facharzt- oder Schwerpunkt
bezeichnung (hier die Kinderradiologie) allein keine Sonderbedarfzulassung 
eines entsprechend qualifizierten Arztes rechtfertigt.

Die gesetzlichen Vorgaben bei 
Schwerpunktbezeichnung 

In für Radiologen gesperrten Pla-
nungsbereichen kann ein weiterer 
Facharzt für Radiologie nur wegen 
eines besonderen Versorgungs
bedarfs zugelassen werden. Dazu 
ist in § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
SGB V bestimmt, dass der Gemein-
same Bundesausschuss (G-BA) in 
Richtlinien Vorgaben für die aus-
nahmsweise Besetzung zusätzlicher 
Vertragsarztsitze beschließt, soweit 
diese zur Wahrung der Qualität 
der vertragsärztlichen Versorgung 
unerlässlich sind. Diesen Normset-
zungsauftrag hat der G-BA mit den 
§§ 24 bis 26 der Bedarfsplanungs-
Richtlinie-Ärzte umgesetzt.

Unter Berücksichtigung dieser 
Bestimmungen liegt ein besonde-
rer Versorgungsbedarf vor, „wie 
er durch den Inhalt des Schwer-
punkts, einer fakultativen Weiter-
bildung oder einer besonderen 
Fachkunde für das Facharztgebiet 
nach der Weiterbildungsordnung 
umschrieben ist“. Voraussetzung 
für eine Zulassung ist dabei, „dass 
die ärztlichen Tätigkeiten des qua-
lifizierten Inhalts in dem betreffen-
den fachärztlichen Planungsbereich 
nicht oder nicht ausreichend zur 
Verfügung stehen und dass der 
Arzt die für den besonderen 

Versorgungsbedarf erforderlichen 
Qualifikationen durch die entspre-
chende Facharztbezeichnung sowie 
die besondere Arztbezeichnung 
oder Qualifikation (Schwerpunkt, 
fakultative Weiterbildung, Fachkun-
de) nachweist“.

Bereits aus dem Wortlaut ergibt 
sich, dass allein die berufsrechtliche 
Einführung einer neuen Facharzt-, 
Schwerpunkt- oder Zusatzbezeich-
nung keine Sonderbedarfszulassung 
in gesperrten Gebieten rechtferti-
gen kann. Denn neben einer der 
erwähnten ärztlichen Qualifikatio-
nen ist stets auch ein „besonderer 
Versorgungsbedarf“ in dem be-
treffenden Planungsbereich erfor-
derlich. Bei der Klärung der Frage, 
ob ein solcher besonderer Versor-
gungsbedarf vorliegt, steht den 
Zulassungsgremien nach ständiger 
Rechtsprechung ein – gerichtlich 
nur eingeschränkt überprüfbarer – 
Beurteilungsspielraum zu.

BSG-Vorgaben zum Prüfungs-
umfang und zu Prüfungskriterien

Das BSG hat in seinem Urteil vom 
5. November 2008 nun den Prü-
fungsumfang und die Prüfungskri-
terien im Detail festgelegt, die die 
Zulassungsgremien bei der Ermitt-
lung des besonderen Versorgungs-
bedarfs vorzunehmen haben:
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1. Genaues Bild von der  
Versorgungslage machen

Bei ihrer Entscheidung müssen 
sich die Zulassungsgremien ein 
möglichst genaues Bild von der 
Versorgungslage in dem betref-
fenden Planungsbereich machen 
und ermitteln, welche Leistungen 
in welchem Umfang zur Wahrung 
der Qualität der vertragsärztlichen 
Versorgung erforderlich sind, von 
den dort bereits zugelassenen Ärz-
ten aber nicht angeboten werden. 
Dies schließt aber nach Auffassung 
des BSG nicht aus, das im Falle 
von Subspezialisierungen einzelner 
Fachgebiete auch an den Planungs-
bereich angrenzende Gebiete in 
die Überlegungen mit einbezogen 
werden.

Zur Ermittlung der konkreten Be-
darfssituation hält es das BSG für 
geboten, die bereits niedergelas-
senen Ärzte nach ihrem Leistungs
angebot und der Aufnahmekapazität 
ihrer Praxen zu befragen. Diese 
Befragung hat sich entsprechend 
der Zielrichtung von Sonderbedarfs-
zulassungen grundsätzlich auf die 
gesamte Breite des medizinischen 
Versorgungsbereichs und nicht nur 
auf einzelne spezielle Leistungen zu 
erstrecken. Im Falle der Kinderradio-
logie haben die Zulassungsgremien 
also die gesamte Breite des medi-
zinischen Versorgungsbereichs des 
Schwerpunkts der Kinderradiologie 
zu beachten.

2. Alle Ärzte des betreffenden 
Teilgebiets sind einzubeziehen

Die Ermittlungen dürfen sich ferner 
auf die gesamte jeweilige Gruppe 
der Gebietsärzte beziehen, die nach 
dem einschlägigen Weiterbildungs-
recht befugt sind, die Leistungen 
eines streitigen Teilgebiets zu 
erbringen. 

3. Befragung nur der Ärzte des 
Planungsbereichs reicht nicht für 
objektive Beurteilung des Bedarfs

Die Sachverhaltsermittlung der 
Zulassungsgremien darf sich nach 
Auffassung des BSG allerdings 
typischerweise nicht in Befragun-
gen der im Einzugsbereich in dem 
Fachgebiet tätigen Vertragsärzte 
erschöpfen. Die Gefahr, dass die 
Äußerungen der befragten Ärzte in 
starkem Maße auf deren subjekti-
ven Einschätzungen beruhen und 
von deren individueller Interessenla-
ge mit beeinflusst sein können, er-
fordere eine kritische Würdigung der 
Antworten durch die Zulassungsgre-
mien. Denn bereits niedergelassene 
Vertragsärzte könnten ein Interesse 
daran haben, den Zugang eines wei-
teren Arztes wegen unerwünschter 
Konkurrenz möglichst zu verhindern. 
Aus diesem Grund sind die Aussa-
gen der im Planungsbereich bereits 
niedergelassenen Ärzte zur Bedarfs-
lage nicht ohne Weiteres als Ent-
scheidungsgrundlage ausreichend, 
sondern müssen nach Aussage des 
BSG sorgfältig ausgewertet und 
soweit wie möglich durch weitere 
Ermittlungen ergänzt und so objekti-
viert werden.

Fazit aus dem BSG-Urteil

Allein die (weiterbildungsrechtliche) 
Einführung eines neuen Schwer-
punkt- oder Fachgebiets reicht 
nicht aus, einen Sonderbedarf zu 
begründen. Darüber hinaus muss 
ein besonderer Versorgungsbedarf 
bestehen. Mit seinem Urteil hat das 
BSG den Zulassungsgremien hohe 
formale Anforderungen aufgegeben, 
die diese vor ihrer Entscheidung 
über Sonderbedarfszulassungen 
bei der Überprüfung und Ermittlung 
der konkreten Bedarfssituation in 
einem gesperrten Planungsbereich 
zu beachten haben.

Kapitalanlage

BGH stärkt Anleger-
rechte bei verschwie-
genen „Kickbacks“

Nach bestehender Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) muss eine Bank ihre Kunden 
darüber aufklären, wenn sie für die 
Vermittlung von bestimmten Anla-
geprodukten sogenannte „Rückver-
gütungen“ oder „Kickbacks“ erhält. 
Wird dies absichtlich verschwiegen, 
wird der Beratungsvertrag mit dem 
Kunden verletzt und der Bank dro-
hen Schadenersatzleistungen. 

Neu: Beweislast bei der Bank

Mit Urteil vom 12. Mai 2009 (Az: 
XI ZR 586/07) hat der BGH seine 
Rechtsprechung in einem sehr 
wichtigen Punkt ergänzt: Demnach 
trägt im Falle von verschwiegenen 
Rückvergütungen die Bank die 
Darlegungs- und Beweislast für das 
Fehlen einer vorsätzlichen Falschbe-
ratung. Steht fest, dass die Bank die 
„Kickbacks“ bewusst verschwiegen 
hat, muss sie beweisen, dass der 
Anleger die Kapitalanlage auch er-
worben hätte, wenn er den Hinweis 
auf die „Kickbacks“ erhalten hätte. 

Die Vorinstanz (Oberlandesgericht 
München, Urteil vom 19.12.2007, 
Az: 7 U 3009/04) hatte die Be-
weislast noch bei dem klagenden 
Anleger – der nach schlechter 
Entwicklung seiner Investments 
diese rückabwickeln wollte – gese-
hen: Dieser habe den Vorsatz der 
Bank für eine Falschberatung nicht 
hinreichend dargelegt. Der BGH hat 
die Klage erneut an das OLG zu-
rückverwiesen. Dieses hat nunmehr 
bei der Urteilsfindung zu beachten, 
dass die Bank zu beweisen hat, 
dass sie dem Anleger irrtümlich die 
Kickbacks verschwiegen hat. 
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Arztrecht

Vorlage von Patientenunterlagen bei Ärztlicher 
Stelle verletzt nicht die Schweigepflicht
von RA und FA für Medizinrecht Sören Kleinke, Kanzlei am Ärztehaus, 
Münster, www.kanzlei-am-aerztehaus.de

Für Radiologen besteht – in noch etwas größerem Umfang als bei Ärzten ande-
rer Fachgruppen – eine Vielzahl von rechtlichen Pflichten gegenüber Patienten 
und Institutionen wie beispielsweise der Kassenärztlichen Vereinigung, der 
Ärztekammer und auch der Ärztlichen Stelle. Diese Pflichten gegenüber den 
verschiedenen Adressaten können im Einzelfall miteinander kollidieren, sodass 
es für den Radiologen schwer ist zu entscheiden, welcher Pflicht der Vorrang zu 
gewähren ist. Über eine solche Konfliktsituation – es ging um die Herausgabe 
von Behandlungsunterlagen an eine Ärztliche Stelle – hat das Verwaltungsge-
richt (VG) Frankfurt a.M. am 13. Februar 2008 ein Urteil gefällt (Az: 4 E 1892/97).

Arzt zur Herausgabe von Unterla-
gen an Ärztliche Stelle verpflichtet

Demnach gilt: Verlangt eine Ärztli-
che Stelle die Vorlage von Patien-
tenunterlagen wie beispielsweise 
Röntgentagebücher, so stellt die 
Herausgabe dieser Unterlagen 
grundsätzlich keine Verletzung der 
ärztlichen Schweigepflicht und auch 
keine Verletzung von datenschutz-
rechtlichen Vorschriften dar. Denn 
gemäß § 17a Abs. 1 und 4 Röntgen-
verordnung (RöV) sind der Ärztlichen 
Stelle auf deren Verlangen Unterla-
gen vorzulegen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Pflichten benötigt. Aufgrund 
der RöV haben Ärztliche Stellen bei 
den Betreibern von Röntgeneinrich-
tungen Prüfungen vorzunehmen, 
um sicherzustellen, dass bei der 
Anwendung von Röntgenstrahlen 
am Menschen die Erfordernisse 
der medizinischen Wissenschaft 
beachtet werden und die Strahlen-
exposition des Patienten so gering 
wie möglich gehalten wird. 

Für solche Prüfungen muss es 
nach Auffassung des VG auch 
möglich sein, die Indikation für eine 
bestimmte Untersuchung durch 
entsprechende Aufzeichnungen der 
Patientengeschichte nachzuweisen. 

Aus diesem Grund sei die Ärztliche 
Stelle darauf angewiesen, patien-
tenbezogene Daten zu erhalten. 

Allerdings stellt das VG auch fest, 
dass auch die Vorlage von anonymi-
sierten Patientenunterlagen dafür 
ausreichend sein kann, wenn eine 
Zuordnung der Unterlagen für die 
Ärztliche Stelle möglich ist.

Entscheidungskonflikt: Unter
lagen anonymisiert übergeben? 

Das Urteil des VG ist zu begrüßen. 
Hierdurch wird für den Radiologen 
eine gewisse Rechtssicherheit ge-
schaffen. Problematisch ist jedoch 
die vom VG offengelassene Frage, 
in welchen Fällen die Vorlage von 
anonymisierten Patientenunterlagen 
ausreicht und wann der Radiologe 
zur Vorlage der vollständigen Unter-
lagen verpflichtet ist. 

Praxistipp: Ist die Vorlage von 
anonymisierten Unterlagen für die 
Prüfzwecke der Ärztlichen Stelle 
ausreichend, so ist der Radiologe 
weder verpflichtet noch berechtigt, 
die nicht-anonymisierten Unterlagen 
vorzulegen, sodass er sich auch hier 
wieder in einem Entscheidungskon-
flikt befindet. 

Notwendigkeit der  
Anonymisierung abfragen

Da die Ärztliche Stelle ihre Forde-
rungen auch im Wege der Festset-
zung von Zwangsgeldern durch-
setzen kann, sollte der Radiologe 
nicht auf Konfrontationskurs gehen, 
sondern mit der Ärztlichen Stelle 
kooperieren. Verlangt diese die 
Herausgabe von patientenbezoge-
nen Daten, so sollte er – am besten 
schriftlich – nachfragen, ob es nicht 
ausreicht, die verlangten Unterlagen 
in anonymisierter Form vorzulegen. 
Wird dies von der Ärztlichen Stelle 
verneint, kann dem Radiologen bei 
Übersendung nicht-anonymisierter 
Daten kein strafrechtlicher Vorwurf 
einer Verletzung der ärztlichen 
Schweigepflicht gemacht werden.

Der BDR hat im Rahmen seines 
ständigen Rechtsprechungs-Reports 
Radiologie (RRR) in „Der Radiologe“, 
Ausgabe 11/2008, S. 1094 (RRR  
Nr. 168) darauf hingewiesen, dass mit 
dem Urteil des Hessischen Verwal-
tungsgerichtshofes vom 29. Mai 2008 
(Az: 6 A 73108.Z) offen geblieben 
ist, ob auch die Vorlage der Befunde 
und der Original-Röntgenbilder (statt 
eines Datenträgers) verlangt werden 
kann. Dies wird vom BDR bekanntlich 
verneint (vgl. „Der Radiologe“ 2006, 
S. M112).


